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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Bollewick (Entscheidung) 04.09.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bollewick beschließt: 
  

1. die während der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der Satzung über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03a „Wohnhaus Röbeler Straße“ der 
Gemeinde Bollewick vorgebrachten Anregungen der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis 
geprüft: 
  
 
(siehe beiliegende Anlage zum Abwägungsbeschluss) 
  

2. die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. 

  
 

Sachverhalt 
  
Der Entwurf der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03a „Wohnhaus 
Röbeler Straße“ der Gemeinde Bollewick hatte im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
vom 25.03.2024 bis einschließlich 26.04.2024 zur Einsichtnahme ausgelegen. 
  
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
15.03.2024 zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert. Weiterhin erfolgte die 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden. 
  
Die vorgetragenen Anregungen der Behörden und sonstigen TöB sind in beiliegendem 
Abwägungsmaterial zusammengestellt. 
  
Das Abwägungsergebnis ist mitzueilen. 
   
 



Finanzielle Auswirkungen 
  

  

Anlage/n 
1 Abwägungsdokumentation (öffentlich) 

 
 

          

Finanzielle Auswirkungen  x Nein   Ja 

          
Im Haushalt vorgesehen? 

  Nein   Ja, Produktkonto  

          ………………. 

Ertrag/Einzahlung in 
€              ……………………     Überplanmäßige Ausgabe 

  
  

    

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………   Außerplanmäßige Ausgabe 

            



 

 

 

 

Gemeinde Bollewick  
 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 03a 

„Wohnhaus Röbeler Straße“  

 

Beteiligung 

(vom 25.03.2024 bis 26.04.2024) 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.  

B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

C. Beteiligung der Öffentlichkeit während der Auslegung 
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Gemeinde Bollewick 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 03a “Wohnhaus Röbeler Straße“ 

 

Behördenbeteiligung vom 25.03.2024 bis einschließlich 26.04.2024 

Übersicht über eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

 

A.    Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          01 Amt für Raumordnung und Landesplanung 

Mecklenburgische Seenplatte 

04.04.2024 

- Hinweis zum 

Eigenbedarf der 

Gemeinde über die 

Schaffung von 

Wohnbauflächen 

- Planung ist mit Zielen 

und Grundsätzen der 

Raumordnung und 

Landesplanung 

vereinbar 

 X   X  

02 Amt Röbel-Müritz, 

Eigenbetrieb „Müritz-Elde Wasser“ 20.03.2024 

- Hinweise und 

Aussagen zum Trink-, 

Schmutz,- Lösch- und 

Niederschlagswasser 

 X   X  

03 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr 
25.03.2024  X     X 
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          04 Deutsche Telekom Technik GmbH 

26.03.2024 

- Leitungen vorhanden 

- Bei Grabarbeiten in 

der Nähe von TK-

Anlagen ist 

Kabelschutzanweisung 

(KSA) zu beachten 

 X   X  

05 E.DIS Aktiengesellschaft 20.03.2024 - Leitungen vorhanden  X X    

06 GDMcom 

20.03.2024 

- keine Anlagen und 

keine laufenden 

Planungen der/s oben 

genannten 

Anlagenbetreiber/s 

 X    X 

07 Industrie- und Handelskammer zu 

Neubrandenburg 
k. A.  X     X 

08 Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises 

Stargard 
k. A.        

09 Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 

Forstamt Wredenhagen 

18.03.2024 

- keine forstrechtlichen 

Belange berührt  

- Der Abstand zu den 

umliegenden 

Waldflächen betragt 

weit über hundert Meter 

 

 X    X 

10 Landesamt für Gesundheit und Soziales 

Mecklenburg-Vorpommern 

Abt. Arbeitsschutz und technische Sicherheit 

Dezernat Neubrandenburg 

k. A.        
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          11 Landesamt für innere Verwaltung 

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 

Katasterwesen 
15.03.2024 

- keine Festpunkte 

vorhanden 

- Hinweis zur 

Beteiligung des LK MS  

- Beachtung des 

Merkblatts 

 X    X 

12 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege k. A.         

13 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 

der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 

Abt 3 –Munitionsbergungsdienst- k. A. 

- nicht zuständig 

- Hinweis, dass Brand- 

und 

Katastrophenschutz des 

LK MS zuständig ist 

- Hinweis über mögliche 

Munitionsfunde in M-V 

 X    X 

14 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Regionalstandort Waren 

Bauamt / Sachgebiet Kreisplanung 

 

- Fristverlängerung 

beantragt 

 

  X   X 
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 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Regionalstandort Waren 

Bauamt / Sachgebiet Kreisplanung 

 

 

- Anregungen zur 

Anwendung des § 13b 

BauGB 

- Verfügbarkeitsprüfung 

von Wohnraum im 

Innenbereich 

- Entwicklungsgebot 

nach § 8 Abs. 2-4 

BauGB 

- Anwendung des 

Selbstständigen 

Bebauungsplans nicht 

möglich 

- Genehmigungspflicht 

nach § 10 Abs. 2 

BauGB 

- Erläuterungen zum § 

12 BauGB und zum §12 

Abs. 3a BauGB 

- redaktionelle Hinweise 

- Hinweise zur 

Bebaubarkeit außerhalb 

der Baugrenzen 

- Hinweise von 

Fachbehörden 

Immissionen, 

Naturschutz, 

Bodendenkmale, 

Bodenschutz/Abfallrech

t, Wasserwirtschaft, 

Kataster- und 

Vermessung 

- Nachweis über die 

Einhaltung der 

Vorschriften des § 50,  

Geruchsgutachten  

 X X    
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          15 Polizeiinspektion Neubrandenburg 15.03.2024  X     X 

16 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Mecklenburgische Seenplatte 

22.04.2024 

- Hinweis zum Umgang 

mit landwirtschaftlichen 

Flächen 

- Hinweis zu 

Splittersiedlungseffekt 

- bei Altlastverdacht ist 

Altlastenkataster beim 

LK MS zu erfragen 

 X X    

17 Straßenbauamt Neustrelitz 

09.04.2024 

- Hinweise zum Abstand 

der Baugrenze zur 

Straßenaußenkante  

- Hinweise zur 

Schaffung einer Zufahrt 

 X   X  

18 Wasser- und Bodenverband „Müritz“ 

18.03.2024 

- keine Gewässer II. 

Ordnung oder sonstige 

Anlagen vorhanden 

- Hinweis bei 

Ausgleichsmaßnahmen 

in oder an Gewässern II. 

Ordnung (im 5 m-

Gewässerrandstreifen) 

 X    X 

19 50Hertz Transmission GmbH 

18.03.2024 

- keine Anlagen im 

Plangebiet oder in 

nächster Zeit geplant  

X     X 
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B.    Nachbargemeinden 

Nr. Nachbargemeinde 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

N 1 Stadt Röbel 25.03.2024       X 

N 2 Gemeinde Melz 03.04.2024       X 

N 3 Gemeinde Kieve 03.04.2024       X 

N 4 Gemeinde Bütow k. A.       X 

N 5 Gemeinde Eldetal 03.04.2024       X 

 

C.    Öffentlichkeit  

Nr. Öffentlichkeit 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

 k. A. 

 

Die Gemeinde Bollewick 

geht davon aus, dass 

die Belange der 

Öffentlichkeit nicht 

betroffen sind. 

      

 



 

 

Anlage zur Abwägungsdokumentation 

 

 

 

Gemeinde Bollewick  
 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 03a 

„Wohnhaus Röbeler Straße“  

 
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 2 BauGB 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 25.03.2024 bis einschließlich 26.04.2024 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB)  

 

  



Gemeinde Bollewick, vorhabenbezogener Bebauungsplan BPlan 03a „Wohnhaus Röbeler Straße“ 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis gegeben. 

Diese Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. 

 

 

Zunächst werden drei einleitende Absätze formuliert, diese enthalten 

keine abwägungsrelevanten Inhalte. Es wird hier der Beurteilungssach-

verhalt bezüglich der angezeigten Planungsabsichten mit der ange-

zeigten Planungsanzeige genannt. Die vorgelegten Unterlagen zum 

Vorhaben werden aufgelistet. 

 

Zu 1. Sachverhalt 

Es wird mitgeteilt, welche Planung die Gemeinde aufstellt. Es wird be-

stätigt, dass der Geltungsbereich unmittelbar an die im Zusammen-

hang bebaute Ortslage Bollewick angrenzt. Bollewick verfügt über kei-

nen Flächennutzungsplan. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Kennt-

nis. Der Bebauungsplan wird als vorzeitiger Bebauungsplan aufge-

stellt.  

Zu 2. Prüfung 

Es wird mitgeteilt, dass die Planungsabsicht bereits im März 2023 an-

gezeigt (Titel damals: vB-Plan Nr. 3 „Wohnbebauung Röbeler Straße“). 

Mit Schreiben vom 06.04.2023 erfolgte eine positive landesplaneri-

sche Stellungnahme zu den vormals als vB-Plan Nr. 3 „Wohnbebauung 

Röbeler Straße“ angezeigten Planungsabsichten. Inhaltlich ergeben 

sich keine raumordnerisch relevanten Änderungen. Somit ist die Ver-

einbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Lan-

desplanung weiterhin gegeben. 

Kommentar/Abwägung: Die Aussagen werden in die Begründung auf-

genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Weiter zu 2. Prüfung 

Es wird mitgeteilt, dass der Hinweis aus der Stellungnahme vom 

06.04.2023 bestehen bleibt, welcher die Gemeinde darauf hinweist, 

dass im Falle einer künftigen Planung weiterer Standorte in der Ge-

meinde die Vorlage eines Flächennutzungsplanes bzw. zumindest ei-

nes die gesamte Gemeinde Bollewick umfassenden Konzeptes für die 

Bauflächenentwicklung erforderlich wird. Darüber hinaus ist auch das 

Potenzial für eine Nachverdichtung von Innenbereichsflächen darzu-

stellen. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur 

Kenntnis und Beachtung bei späteren gemeindlichen Flächenplanun-

gen. 

 

Zu 3. Schlussbestimmungen 

Es wird mitgeteilt, dass der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans Nr.3a „Wohnbebauung Röbeler Straße“ den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. 

Kommentar/Abwägung: Die Aussage wird in die Begründung aufge-

nommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Amt Röbel – Eigenbetrieb „Müritz-Elde Wasser“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. Trinkwasserversorgung 

Im Bereich der Röbeler Straße ist eine Trinkwasserversorgungslei-

tung (PE da 90) vorhanden, von der für das Wohnhaus ein neuer 

Trinkwasseranschluss hergestellt werden soll. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die genannten Hin-

weise zur Kenntnis und teilweise in die Begründung auf. Der An-

schluss an die Trinkwasserversorgung wird im Rahmen der Bauaus-

führung/Bauanzeige abgestimmt und der MEWA darin beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Referat Infra I 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 

Rechtslage Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt werden. Es be-

stehen daher zum angegebenen Vorhaben Seitens der Bundeswehr 

als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

4. Deutsche Telekom Technik GmbH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

Zu 1 bis 3: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise 1 und 3 werden zur Kenntnis 

genommen. 

Der Hinweis 2 wird in die Begründung aufgenommen.  

 

  

1 

2 

3 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

4.1 Deutsche Telekom Technik GmbH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

Zu 1 bis 3: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise 1 und 3 werden zur Kenntnis 

genommen. 

Der Hinweis 2 wird in die Begründung aufgenommen.  

 

  

1 

2 

3 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

4.2 Deutsche Telekom Technik GmbH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Leitungsauskunft 

zur Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: 

Es wird mitgeteilt, dass sich im Anfragebereich (rot umrandetes Ge-

biet) Versorgungsanlagen, hier Strom- und Gasleitungen sowie si-

cherheitsrelevante Einbauten der E.DIS Netz GmbH befinden. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur 

Kenntnis. 

 

 

 

 

Zu 2: 

Kommentar/Abwägung: Die Dokumente „Bestätigung über erfolgte 

Planauskunft / Einweisung zur Kenntnis genommen. Die Dokumente 

„Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' und die 

Besonderen Hinweise“ sowie der Hinweis zum Merkblatt zum Schutz 

der Verteilungsanlagen und die beigefügten Leitungspläne werden 

im späteren Verfahren (z.B. Bauantrag) beachtet. 

 

  

1 

2 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5.1 e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt das Dokument zur 

Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5.2 e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Das Dokument wird im späteren Verfahren 

(z.B. Bauantrag) beachtet. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5.3 e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Das Dokument wird im späteren Verfahren 

(z.B. Bauantrag) beachtet. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5.4 e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Gesamtmedien-

plan zur Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5.5 e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Lageplan GAS zur 

Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5.6 e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Indexplan zur 

Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5.7 e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Lageplan STROM 

zur Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kommentar/Abwägung: Der Inhalt der Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. Es handelt sich um Hinweise, dass Leitungs-

auskünfte, Schachtgenehmigungen, etc. ausschließlich über das 

BIL-Onlineportal anzufragen sind. Das Portal wird im Weiteren erläu-

tert. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6.1 GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

Kommentar/Abwägung: Der Inhalt der Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6.2 GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1: 

Es wird mitgeteilt, dass keine Anlagenbetreiber, welche in der Zu-

ständigkeit der GDMcom stehen, betroffen sind. 

Zu 1) und 2): 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-

men. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6.3 GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Übersichtsplan 

zur Kenntnis. Er enthält den angefragten Bereich.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6.4 GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

Es wird mitgeteilt, dass Ferngas Netzgesellschaft mbH, die VNG 

Gasspeicher GmbH und die Erdgasspeicher Peissen GmbH zurzeit 

keine laufenden Planungen hat und sich keine Anlagen der genann-

ten Versorger im Planungsbereich befinden. 

Die GDMcom hat keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Zu Auflage: 

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert 

werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen 

überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzu-

führen. Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorge-

sehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig - also min-

destens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfol-

gen. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Auflage zur Kennt-

nis. 

Zu weitere Anlagenbetreiber: 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis, dass sich 

im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können zur Kennt-

nis. Weitere Versorgungsunternehmen wurden unter Anderem über 

das BIL Portal beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

9. Landesforst MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 

Von Seiten der Forstbehörde wird dem Entwurf zugestimmt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

9.1 Landesforst MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu Begründung: 

Zu Abs. 1: 

Der Vorhabensbeschreibung entsprechend werden keine forstrecht-

lichen Belange berührt. Der Abstand zu den umliegenden Waldfla-

chen beträgt weit über hundert Meter. 

Zu Abs. 2:  

Aus forstrechtlicher Sicht kann daher der Satzung des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplanes zugestimmt werden. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

11. Landesamt für innere Verwaltung, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 

Katasterwesen M-V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

Zu Abs. 2: 

Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und feh-

lender Landesrelevanz ist das LPBK M-V als obere Landesbehörde 

nicht zuständig. 

Zu Abs. 3 

Der Landkreis, als untere Verwaltungsstufe wurde beteiligt (S. hierzu 

Punkt 14, Seite 25 ff.) 

Zu Abs. 4-5: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden in die Begründung auf-

genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wurde beachtet. 

Es wurde (noch) keine Stellungnahme vom Landkreis abgegeben.  

Der Landkreis bittet um Fristverlängerung um ca. einen Monat. 

Kommentar/Abwägung: Die Stellungnahme und deren Hinweis wird 

zur Kenntnis genommen. Der Fristverlängerung wurde seitens der 

Gemeinde stattgegeben. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird teilweise beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1, 2 und 4: 

Es werden einleitende Informationen zum Verfahren und den Unterla-

gen gegeben. Diese sind nicht abwägungsrelevant. 

 

Zu Abs. 3: 

Es wird die von der Gemeinde gewählte Verfahrensweise der Beteili-

gung erläutert. Grundsätzlich ist eine solche Verfahrensweise zulässig 

(§ 3 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) und wird seitens des Landkreises mitgetra-

gen. 

Kommentar/Abwägung: Die Aussage über das Mittragen dieser Ver-

fahrensweise seitens des Landkreises wird in die Begründung aufge-

nommen.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.:  

Es werden grundlegende Informationen über das Planungsziel und das 

Ziel des Bebauungsplanes zusammengefasst. Diese sind nicht abwä-

gungsrelevant. 

Zu 2.:  

Es wird mitgeteilt, dass Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

nach § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen sind. Eine landesplanerische Stel-

lungnahme vom 04. April 2024 liegt dem LK MSE vor. Danach ent-

spricht der o. g. Bebauungsplan den Zielen und Grundsätzen der 

Raumordnung und Landesplanung. 

Zu 3.:  

Es wird mitgeteilt, dass der Bebauungsplan als selbstständiger Bebau-

ungsplan aufgestellt wird. Gemäß dem Entwicklungsgebot des § 8 

Abs. 2 BauGB ist seine planungsrechtliche und städtebauliche Not-

wendigkeit ausführlicher darzulegen. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde hat sich hinsichtlich der 

Schaffung von Wohnraum mit den Entwicklungsmöglichkeiten ausei-

nandergesetzt und in der Begründung des Bebauungsplans erläutert 

mit dem Ergebnis, dass die Gemeinde der Vorhabenträgerin derzeit 

keine anderweitigen Wohnbauflächen anbieten kann, als die in Rede 

stehende Fläche innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungspla-

nes. Die Vorhabenträgerin ist Eigentümerin dieser Fläche. Ihr drin-

gendes Bestreben ist dafür zu sorgen, dass die Familienangehörige 

ihrem Wunsch nachgehen kann in Bollewick zu Wohnen und zu ar-

beiten. Der Erhalt eines „günstigen Baugrundstücks“ ist eine wesent-

liche Voraussetzung für die Ansiedelung der Familienangehörigen. 

Weiterhin will die Familie für die Zukunft von der räumlichen Nähe in-

nerfamiliär profitieren (sozial-, gesundheits- und pflegetechnisch). 

Die Gemeinde ist sich der Nachweiserbringung über die dringenden 

städtebaulichen Gründe für die Planung bewusst und weist sie in der 

Begründung nach. Des Weiteren trifft sie Aussagen zur Auseinander-

setzung mit der Möglichkeit über die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes und qualifiziert die Begründung entsprechend 

stellt somit fehlende/mangelhafte Argumente klar. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14.3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Weiter zu 3.: 

Kommentar/Abwägung: Die Begründung wird um Aussagen zur Aus-

einandersetzung mit der Möglichkeit zur Aufstellung des o. g. Bebau-

ungsplanes als vorzeitigen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB 

qualifiziert und stellt somit fehlende/mangelhafte Argumente klar. Die 

widersprüchlichen Aussagen in den Punkten 2.1.1 und 2.2.3 werden 

ausgeräumt. 

Der Hinweis über die Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes 

durch die höhere Verwaltungsbehörde wird zur Kenntnis genommen 

und wurde bereits in die Begründung übernommen. 

Zu 4.: 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis über die drei Elemente des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes, die Hinweise über die Anwen-

dung des § 12 BauGB und dessen Inhalte sowie die Inhalte des 

Durchführungsvertrags stehen bereits in der Begründung und wer-

den im Verfahren, vor allem vorab des Satzungsbeschlusses berück-

sichtigt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14.4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 5.:  

Kommentar/Abwägung: Die Aussagen über die Möglichkeiten des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und seiner Bestandteile wer-

den zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 i. 

V. m. § 12 Abs. 3a BauGB, dass „im Rahmen der festgesetzten Nut-

zungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung 

sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet“ 

wurde bereits getroffen. 

Die Gemeinde wird die vorgenannten Hinweise zu § 12 Abs. 3a 

BauGB im weiteren Verfahren beachten. 

 

Zu Eingriffsregelung: 

Es wird mitgeteilt, dass den Aussagen des Umweltberichts im We-

sentlichen seitens der unteren Naturschutzbehörde gefolgt wird. Das 

geplante Vorhaben liegt in der Landschaftszone "Höhenrücken und 

Mecklenburgische Seenplatte".  

Kommentar/Abwägung: Es erfolgt die gemeindliche Kenntnisnahme. 

Die richtige Landschaftszone wird im Umweltbericht korrigiert. 

Zu Ferner ergehen folgende Hinweise: 

Es wird mitgeteilt, dass vor Satzungsbeschluss die Vorlage einer ver-

bindlichen Reservierungsbestätigung des Ökokontoinhabers mit den 

Planunterlagen nachzuweisen ist. Diese verbindliche Reservierungs-

bestätigung ist nachzureichen. 

Kommentar/Abwägung: Der Ökokontoinhaber hat die Reservie-

rungsbestätigung bereits beim Landkreis vorgelegt. 

Es wird mitgeteilt, dass das Grundstück an der südlichen und der 

östlichen Grundstücksgrenze mit einer Hecke und Baumpflanzungen 

optisch in die Landschaft zu integrieren ist. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14.5 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis wird beachtet. Um noch ausrei-

chend Fläche zu behalten ist eine 3 Meter breite einreihige Sicht-

schutzpflanzung entlang der südlichen und östlichen Grundstücks-

grenze aus heimischen Sträuchern zu pflanzen. Die Maßnahme V 2 

wird entsprechend umformuliert und in der Begründung sowie im Text-

teil des Planes ergänzt. 

Zu Artenschutz: 

Es wird mitgeteilt, dass aus artenschutzrechtlicher sowie –fachlicher 

Sicht den Ausführungen des Artenschutzfachbeitrages mit Stand 

vom 05. Dezember 2023 gefolgt werden kann. Die Vermeidungs-

maßnahme V1 ist mit in den B-Plan aufzunehmen: Die Baufeldfreima-

chung hat nur außerhalb der Vogelbrutzeit vom 01. Oktober bis zum 

28. Februar zu erfolgen. 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis wird beachtet. Die Maßnahme V 

1 wird um den Zeitraum der Baufeldfreimachung ergänzt. 

Zu 2.:  

Es wird mitgeteilt, dass der vBPlan sich im Einwirkbereich eines land-

wirtschaftlichen Betriebshofes mit Stallanlagen und Dunglagerflä-

chen (Rinderhaltung) befindet und die geplante Wohnbebauung nä-

her an den landwirtschaftlichen Betrieb heranrückt. Im Planverfahren 

sollte daher unbedingt mittels eines Geruchsimmissionsgutachtens 

geklärt werden, inwieweit die nach Baugesetzbuch (BauGB) gefor-

derten gesunden Wohnverhältnisse am Vorhabenstandort gegeben 

sind und somit die Anforderungen des § 50 BImSchG erfüllt werden.  

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis wird beachtet. Eine Geruchs-

gutachten liegt vor und wird Bestandteil der Begründung des Bebau-

ungsplanes. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Geruchbelas-

tung den Wert nicht überschreitet. 

Zu 3.: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise zum Bodenschutz und Abfall-

recht werden in die Begründung ergänzt. Sie sind bei der Bauaus-

führung zu beachten. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14.6 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 4:  

Es wird mitgeteilt, dass sich das o. g. Plangebiet laut den digitalen Un-

terlagen nicht in einem Kampfmittelbelasteten Gebiet befindet. 

Es wird aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes darauf hingewie-

sen, dass die Gemeinde als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskrei-

ses die Löschwasserversorgung in Form des Grundschutzes nach 

DVGW Arbeitsblatt W 405, Fassung Februar 2008 sicherzustellen hat. 

Dies kann durch das Trinkwassernetz (Hydranten) erfolgen, ist jedoch 

im Vorfeld über den örtlichen Wasserversorger nachzuweisen. Alterna-

tiv ist die Errichtung geeigneter Löschwassereinrichtungen (Bsp. 

Löschteich, Zisterne, Löschbrunnen etc.) möglich. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kennt-

nis. Die Hinweise wurden bereits in die Begründung aufgenommen. 

Für die Löschwasserbereitstellung ist die Nutzung des vorhandenen 

Teichs an dem Rinderanlage ca. 100 Meter südlich des Baugrund-

stücks als Löschwasserentnahmestelle möglich. Eine weitere Entnah-

mestelle ist ca. 280 m nördlich des Plangebietes an einem Teich vor-

handen. Die Löschwasserversorgung ist somit gesichert. 

 

Zu 5.:  

Es wird mitgeteilt, dass der Straßenverkehr und die Sicherheit durch 

die Baumaßnahme nicht zu beeinträchtigen sind. Alle Baumaßnahmen 

bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenan-

lagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzu-

stimmen. Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei 

Wochen vor Beginn der Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung 

beim LK MSE einzuholen. 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden in die Begründung auf-

genommen und vor der Bauausführung beachtet. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14.7 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 6.:  

Es wird mitgeteilt, dass aus Sicht des Kataster- und Vermessungsam-

tes der katastermäßige Bestand aktuell nicht mit der Liegenschafts-

karte übereinstimmt. 

Kommentar/Abwägung: Es hat mittlerweile eine Teilungsvermessung 

stattgefunden, um das Baugrundstück katasterlich herzustellen. Die 

aktuelle Teilungsvermessung ist bestätigt worden. Die neuen Grund-

stücksgrenzen werden in den Bebauungsplan aufgenommen; der 

Fehler somit bereinigt. 

Zu 7.: 

Es wird mitgeteilt, dass es aus wasserrechtlicher Sicht sowie von Sei-

ten des Gesundheitsamtes keine weiteren Anmerkungen oder Hin-

weise gibt. 

 

Zu III. Sonstiges 

Kommentar/Abwägung: Die Rechtsgrundlage des § 13b BauGB in 

der Präambel des Bebauungsplanes wird gestrichen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

15. Polizeiinspektion Neubrandenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 

Rechtslage Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt werden. Es be-

stehen daher zum angegebenen Vorhaben Seitens der Bundeswehr 

als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt M-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

Zu 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten 

Es wird mitgeteilt, dass es seitens der Abteilung Landwirtschaft und 

EU-Förderangelegenheiten zur vorhergehenden Stellungnahme (Reg. 

Nr. 070-23) vom 30.03.2023 keine Änderungen gibt.  

Kommentar/Abwägung: Der Umgang mit der Stellungnahme wird im 

Punkt 16.2 und 16.3 aufgeführt. 

Zu 2. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Zu Klimaschutz: 

Es wird mitgeteilt, dass Bauleitplanung und insbesondere mit ihr ein-

hergehende Flächenversiegelung sowie Generierung von zusätzlichem 

Individualverkehr klimarelevant (vgl. Groß, Klimaschutz als Kommunale 

Pflicht, NordÖR 2022, 557) ist. § 13 Klimaschutzgesetz bzw. § 1a Abs. 

5 Baugesetzbuch ist daher in das Planungsermessen der Gemeinde 

einzustellen, wobei zunächst die konkreten (auch mikroklimatischen — 

insb. höhere Umgebungstemperaturen durch Versiegelung) und so-

dann — überschlägig — die globalen Auswirkungen zu ermitteln sind; 

dies ist nach hiesiger Auffassung nur unzureichend erfolgt und daher 

— zur Vermeidung der Rechtswidrigkeit der Planung — nachzuholen 

(vgl. Schlacke, „Klimaschutzrecht im Mehrebenensystem“, NVwZ 

2022, 905). Der Planungsentwurf verhält sich zwar zur Frage der 

Strukturlosigkeit bzw. Austrocknung des Bodens aufgrund bislang feh-

lender Schatten- und Windbarrieren, der durch Bebauung und Be-

pflanzung im Sinne des Kleinklimas entgegengewirkt werden könne. 

Allerdings werden die sich durch die zusätzliche Versiegelung sowie 

den motorisierten Individualverkehr ergebenden negativen klimaschäd-

lichen Effekte nicht hinreichend berücksichtigt. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beach-

tung. Sie legt in der Begründung umfangreich dar, welche kleinklimati-

schen Auswirkungen zu erwarten sind und zeigt mindernde Gegen-

maßnahmen auf.  
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16.1 StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt M-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weiter Zu Klimaschutz: 

Es wird mitgeteilt, dass die voraussichtlich in Anspruch genommene 

Versiegelungsfläche ins Verhältnis zur Gesamtfläche der Gemeinde 

zu stellen, zu kurz greift. Auf die klimaschädlichen Folgen gesteiger-

ten Individualverkehrs geht der Entwurf gar nicht ein. Es wird inso-

weit darauf hingewiesen, dass es der bloßen Annahme (Seite 25 der 

Begründung), es könne davon ausgegangen werden, dass das Vor-

haben das Mikroklima der Gemeinde als auch Deutschlands unwe-

sentlich beeinflussen würde, erheblich an Substanz fehlt. Dement-

sprechend sind die Klimaeffekte zu ermitteln und zu berücksichtigen. 

Kommentar/Abwägung: Die im Rahmen der TöB-Beteiligung ge-

troffene Feststellung, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen 

Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 

werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen 

und finden entsprechend der zu berücksichtigenden Klimaschutz-

klausel nach § 1a Abs. 5 BauGB zur Anwendung und werden durch 

folgende Festsetzungen und Hinweise einer nachhaltigen städtebau-

lichen Entwicklung und dem Klimaschutz (§§ 1 Abs. 5, 1a Abs. 5 

BauGB) dienlich sein. Dem für das Klima vorgeschlagenen Untersu-

chungsraum in Größe des Geltungsbereiches wurde seitens der Trä-

ger öffentlicher Belange nicht widersprochen. In diesem Rahmen 

kann das globale Klima über den Geltungsbereich hinaus nicht be-

trachtet werden. Die klimatischen Funktionen innerhalb des Plange-

bietes wurden beschrieben. Besondere Funktionsausprägungen lie-

gen nicht vor. Somit ist gemäß HzE eine multifunktionelle Kompensa-

tion zulässig. Durch eine Vermeidungsmaßnahme wird sichergestellt, 

dass das anfallende Niederschlagswasser primär auf dem Grund-

stück zu verbrauchen oder zu versickern ist. Dadurch bleibt die 

Grundwasserneubildungsfunktion der Fläche erhalten. Die Neupflan-

zungen sorgen für eine Umwandlung von CO2 in Sauerstoff. Die ex-

terne Maßnahme erfüllt durch Schaffung von Naturwald aus Wirt-

schaftswald den gleichen Zweck. Die Gemeinde begrüßt die Pla-

nungsabsicht der Vorhabenträgerin dem nationalen und globalen Kli-

mawandel durch die Verwendung von Dachsolar und Wärmepum-

pen entgegenzuwirken.  

Zu Abs. 3: Andere Belange des StALU MS sind nicht betroffen. 
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16.2 StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt M-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme vom 30.03.2023 

 

 

 

zu 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten 

zu Abs. 1: 

Entsprechend der eingereichten Planungsunterlagen überplant das 

Vorhaben einen Teil des Ackerlandfeldblockes DEMVL1086CC40051, 

welcher sich in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft befindet. In ei-

nem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwick-

lung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein beson-

deres Gewicht beigemessen werden (vgl. Pkt. 4.5 Abs. 3, LEP M-V 

2016). Durch das geplante Vorhaben wird der Landwirtschaft eine Flä-

che von ca. 1500 qm entzogen.  

Kommentar/Abwägung: Das Grundstück ist im Eigentum des Vorha-

benträgers. Die ackerbauliche Nutzung wird nur für den Geltungsbe-

reich der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Die verbleibende 

Fläche des Flurstücks 75/1 bleibt der Landwirtschaft vorbehalten. 

zu Daher wird auf Folgendes hingewiesen: 

Kommentar/Abwägung: Bei der Umsetzung des Vorhabens wird die 

Bewirtschaftbarkeit der verbleibenden Ackerflächen sichergestellt 

bleiben. Die im Weiteren aufgeführten Hinweise werden in die Be-

gründung aufgenommen. Es werden dazu Abstimmungen zwischen 

dem Bauherrn und dem Landwirt vor, während und nach der Bau-

maßnahme getroffen.  
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16.3 StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt M-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft: 

Zu Klimaschutz: 

Zu Abs. 1:  

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde hat sich mit der Klimarele-

vanz der geplanten Flächenversiegelung auseinandergesetzt. Die 

Begründung wird diesbezüglich ergänzt. 

Das Planvorhaben befindet sich zwischen der Hausnummer 46 und 

den ca. 500 Meter südlich gelegenen Hausnummern 33 bis 37 der 

Röbeler Straße. Dazwischen befindet sich eine landwirtschaftliche 

Betriebsfläche sowie die Wohnhäuser Nr. 42, 42a und 43 direkt süd-

lich davon.  

Der Planungsbereich ist somit nicht das äußere Baugrundstück der 

Ortslage Bollewick. Der Eindruck der Splitterung entsteht durch die 

Häuser Nr. 33 bis 37, da sie sich in 500 Metern Entfernung zum im 

Zusammenhang bebauten Ortsbereich Bollewick befinden. Das Bau-

gebiet leistet einen Beitrag des „Heranrückens/Lückenschließung“ 

der Hausnummern 33-37 an den im Zusammenhang bebauten Sied-

lungsbereich. 

§ 13b begründet bzw. legitimiert die Zulässigkeit von Wohnnutzun-

gen auf Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

anschließen. Der Planbereich schließt sich direkt südlich an die 

Hausnummer 46 der Röbeler Straße an. Der § 13b ist somit gegeben 

bzw. eingehalten. Die Begründung wird um die Auseinandersetzung 

mit dem § 13b ergänzt. 

Zu Abs. 3: 

Andere Belange des StALU MS sind nicht betroffen. 

Zu Abs 4: 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis wird beachtet, Altlasten sind 

nicht bekannt. 
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17. Straßenbauamt Neustrelitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: 

Kommentar/Abwägung: Die Informationen über die Lage des Gel-

tungsbereichs außerhalb der Ortsdurchfahrt werden in die Begrün-

dung aufgenommen. 

 

Zu Abs. 3: 

Kommentar/Abwägung: Der Abstand der westlichen Baugrenze zur 

befestigten Fahrbahnkante der Landesstraße beträgt ca. 17 m. Es er-

folgt eine Darstellung (Luftbild) in der Begründung. Der geforderte Min-

destabstand von 15 Metern wird somit eingehalten. 

 

Zu Abs. 4: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise über die neu anzulegende Zu-

fahrt zum geplanten Wohnhaus werden in die Begründung aufgenom-

men. 
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17. Straßenbauamt Neustrelitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 bis 11: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise über die neu anzulegende Zu-

fahrt zum geplanten Wohnhaus werden in die Begründung aufgenom-

men. 
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18. Wasser- und Bodenverband „Müritz“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 bis 11: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise über die neu anzulegende Zu-

fahrt zum geplanten Wohnhaus werden in die Begründung aufgenom-

men. 
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19. 50 Hertz Transmissions GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 bis 11: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise über die neu anzulegende Zu-

fahrt zum geplanten Wohnhaus werden in die Begründung aufgenom-

men. 
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Gemeinde Bollewick  
 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 03a 

„Wohnhaus Röbeler Straße“  

 
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 2 BauGB 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 25.03.2024 bis einschließlich 26.04.2024 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
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N1. Stadt Röbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass es seitens der Stadt Röbel/Müritz keine Be-

denken, Hinweise oder Anregungen gibt. Die Belange und Entwick-

lungsziele der Stadt Röbel/Müritz werden durch die Planung nicht 

berührt. 
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N2. Gemeinde Melz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass es seitens der Gemeinde Melz keine Beden-

ken, Hinweise oder Anregungen gibt. Die Belange und Entwicklungs-

ziele der Gemeinde Melz werden durch die Planung nicht berührt. 
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N3. Gemeinde Kieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass es seitens der Gemeinde Kieve keine Beden-

ken, Hinweise oder Anregungen gibt. Die Belange und Entwicklungs-

ziele der Gemeinde Kieve werden durch die Planung nicht berührt. 
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N5. Gemeinde Eldetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass es seitens der Gemeinde Eldetal keine Be-

denken, Hinweise oder Anregungen gibt. Die Belange und Entwick-

lungsziele der Gemeinde Eldetal werden durch die Planung nicht be-

rührt. 
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Gemeinde Bollewick  
 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 03a 

„Wohnhaus Röbeler Straße“  

 
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 2 BauGB 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 25.03.2024 bis einschließlich 26.04.2024 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 C. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
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Ö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurden keine Stellungnahmen seitens der Öffentlichkeit abgege-

ben. Die Gemeinde geht davon aus, dass öffentliche Belange nicht 

berührt werden. 
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